
LEHRE ALS KÖCHIN oder KOCH 
beim Sozialhilfeverband Perg  

(SENIORium Bad Kreuzen und Schwertberg) 

Anstellungserfordernisse 
- Ende Schulpflicht bis Juli 2024 

- Gesundheitliche Eignung 

- Volle Handlungsfähigkeit  
  (ausgenommen Minderjährigkeit) 

- Ausreichende Kenntnisse der  
  deutschen Sprache (Wort u. Schrift) 

- Persönliche u. fachliche Eignung 

- österreichische Staatsbürger- 
   schaft (ausgen. § 17 Abs. 2 Oö. GDG) 

Was sollst Du mitbringen: 
 

- Freude am Kochen und an haus- 
   wirtschaftlichen Tätigkeiten 

- Freundliche Umgangsformen 

- Freude beim Arbeiten im Team 

- Fingerfertigkeit, Geschmackssinn  
   und Hygienebewusstsein 

- Körperliche Belastbarkeit 
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Unsere diätetisch und geriatrisch geschulten 
Küchenteams kochen in den nach dem Güte-
sigel „Gesunde Küche“ zertifizierten Küchen 
rund 620.000 Essensportionen für Bewoh-
ner:innen, Mitarbeiter:innen, Senioren:innen, 
Menschen mit Beeinträchtigung und „Essen 
auf Räder“. Um qualitativ hochwertige, gut 
schmeckende, gesunde Mahlzeiten anbieten 
zu können, braucht es Lebensmitteln mit ho-
her Qualität und Köche:innen mit Leiden-
schaft.  

Unsere Küchenchefs:innen kaufen Lebens-
mittel direkt von unseren Bäuerinnen und Bau-
ern in der Region (mehr als 60%). Sie sorgen so 
für regionale Versorgungssicherheit, artgerech-
te Tierhaltung, CO2-Einsparung durch kurze 
Transportwege, gepflegte Landschaften und 
attraktive Landschaftsbilder, regionale Arbeits-
plätze, kurzum für Lebensqualität und Nach-
haltigkeit im Bezirk.  

Bewerbung/Auswahl 
- Bewerbungsbogen nach §§ 8f  
   Oö. GDG (www.shv.perg.at) 
- Lebenslauf, Zeugnisse (8. Schul- 

   stufe, aktuelles Semesterzeugnis) 

- Vorauswahl  
- Schnuppertag / eventuell  
   Berufseignungstest 
- Vorstellungsgespräch, Personal- 
   beirat, Vorstand (§ 11 Oö. GDG) 

Rahmenbedingungen: 

• Ausbildungsverhältnis: 3 Jahre 

• Beschäftigung: Vollzeit 

• Geregelte Arbeitszeit (lt. Dienstplan) 

Einkommen für Lehrlinge  
(Stand ab 09.2023) 

• 1. Lehrjahr:  1.112,90 Euro 

• 2. Lehrjahr:  1.391,20 Euro 

• 3. Lehrjahr: 1.669,40 Euro 
(Richtlinie für Lehrlinge im Oö. Gemeindedienst) 

Aufgaben/Lehrinhalte 

• Ausbildungsvorschrift Koch/Köchin 

• Es gilt das Berufsausbildungsgesetz. 

Lehrbeginn 
• Sommer/Herbst 2024  

(nach persönlicher Vereinbarung) 

• Ausschreibung nach §§ 8f Oö. GDG 

Möchtest Du unsere Küchen-Teams verstärken? Dann schicke uns Deine Bewerbung bis spätestens 22.01.2024.  

WIR SUCHEN GENAU DICH! Deine Ansprechpartnerin ist Silvia Brunner.  
 

Wir sind bei einlangenden Bewerbungen ermächtigt, persönliche Daten nach § 7a Oö. GDG automationsunterstützt zu verarbeiten.  


